
6. Kapitel — Straftaten
197 gegen das persönliche und private Eigentum § § 1 8 3 , 1 8 4

Vorbemerkung zu §§ 183 und 184

Die §§ 183 und 184 schützen das persönliche und private Eigentum vor Be
schädigungen. S traftaten  dieser A rt beeinträchtigen die individuellen In 
teressen und Rechte einzelner am E rhalt ihres Eigentums und fügen ihnen 
oft empfindlichen m ateriellen Schaden zu.

Da die A usgestaltung dieser S trafrechtsnorm en im wesentlichen mit 
denen der vorsätzlichen Beschädigung sozialistischen Eigentums (§§ 163, 
164) Identisch ist, werden im folgenden nur die von diesen Tatbeständen 
unterschiedlichen Tatbestandsm erkm ale behandelt.

§ 183
Vorsätzliche Sachbeschädigung

(1) Wer vorsätzlich und rechtswidrig fremde Sachen, die 
persönliches oder privates Eigentum sind, zerstört, vernichtet, 
beschädigt oder unbrauchbar macht, wird von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung ge
zogen oder mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung 
auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

Diese S trafrechtsnorm  beschreibt -  ähnlich- wie § 163 -  den G rund
ta tbestand  der Sachbeschädigung. Da un te r sozialistischen P roduktions
verhältnissen fü r die persönlichen und privaten  Eigentum sform en im m er 
rhehr solche Sachformen typisch werden, die keine P roduktionsm ittel d a r
stellen, w urde im  Unterschied zu § 163 auf die besondere Hervorhebung 
der P roduktionsm ittel verzichtet.

Es muß sich um eine fü r den T äter frem de Sache handeln. Die Beschä
digung einer vom Eigentüm er weggeworfenen oder dem  T äter gehörenden 
Sache ist demnach keine Sachbeschädigung im Sinne des § 183.

Die Sachbeschädigung kann nur vorsätzlich begangen werden. Es ge
hört zur Tatbestandsm äßigkeit der Handlung, daß die F rem dheit der be
schädigten Sache vom Vorsatz des Täters m it um faßt wird. Dabei ist es 
nicht erforderlich, daß der T äter weiß, wem  die Sache gehört.

Nach § 2 Abs. 1 ist die Beschädigung persönlichen und privaten  Eigen
tum s A ntragsdelikt, sofern kein öffentliches In teresse an der S trafverfol
gung vorliegt.

§ 184
Verbrecherische Sachbeschädigung

Verbrecherische Sachbeschädigung wird mit Freiheitsstrafe 
von zwei bis zu acht Jahren bestraft. Eine verbrecherische 
Sachbeschädigung begeht, wer


